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Vollzug des Immissionsschutzrechts; Antrag auf Erteilung einer Genehmigung 
zur wesentlichen Änderung der Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse 
inkl. Oberflächenbehandlungsanlagen mit organischen Stoffen in der Brenn-
stoffzellenfertigung (SOFC) Standort Bamberg, Werkteil 4, Bau Ba 402/0,  
Am Börstig 2 
Hier: standortbezogene Vorprüfung nach§ 9 Abs. 3 UVPG i.V.m. Nr. 2.6.2 
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG

I. Bekanntgabe gemäß§ 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG)·

Die Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-
Straße 40, 96050 Bamberg, hat mit 
Schreiben vom 20.07.2023 die wesent-
liche Änderung der immissfonsschutz-
rechtlichen Genehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb einer Anlage zum 
Brennen keramischer Erzeugnisse mit Ab-
gasreinigungsanlage und Nebeneinrich-
tungen auf ihrem Betriebsgelände in 
96052 Bamberg, Am Börstig 2, Werkteil 
4, FlurNr. 6286, beantragt.

In Bau 402/0 des Werkteils 4 wird der 
keramische Stack für die Festoxidbrenn-
stoffzelle (SOFC) gefertigt, welcher für 
den stationären Einsatz zur Stromerzeu-
gung dezentraler Kraftwerke oder beim 
Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahr-
zeuge zum Einsatz kommen kann. 

Im Rahmen der Erweiterung des Bereichs 
SOFC werden die Anlagen wie folgt ge-
ändert:

• Vergrößerung der keramischen Brenn-
anlagen auf ein Ofenvolumen von 380
m³ bei einer Brennleistung von lt/d.

• Erweiterung der Oberflächenbeschich-
tungsanlage auf einen Lösemittel-
verbrauch von > 15 t - l 80t/a

Beide genehmigungspflichtigen An-
lagenteile werden jeweils mit Abgasreini-
gungsanlagen betrieben. Gemäß § 9 Abs. 
3 und 4 UVPG, § 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. 
Nr. 2.6.2 der Anlage 1 zum UVPG ist in 
einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls festzustellen, ob für das 
Vorhaben der Kapazitätserhöhung der 
Anlage zum Brennen keramischer Erzeug-
nisse eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. 

Verfahren  
Der Vorhabenträger hat Angaben zu 
den Merkmalen des Vorhabens und des 
Standorts sowie zu den möglichen erheb-

lichen Umweltauswirkungen übermittelt. 
Die standortbezogene Vorprüfung wird 
als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
durchgeführt. In der ersten Stufe prüft 
die zuständige Behörde, ob bei Vorhaben 
besondere örtliche Gegebenheiten gemäß 
den in Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. 
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, 
dass keine besonderen örtlichen Gege-
benheiten vorliegen, so besteht keine 
UVP-Pflicht.  
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, 
dass besondere örtliche Gegebenheiten 
vorliegen, so priift die Behörde auf der 
zweiten Stufe un ter Berücksichtigung der 
in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die die beson-
dere Emp findlichkeit oder die Schutzziele 
des Gebietes betreffen und nach § 25 
Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären. Die 
UVP Pflicht besteht, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde solche Umweltauswirkungen haben 
kann. 

Das geplante Vorhaben liegt im Geltungs-
bereich des .Oberzentrums Bamberg. Die 
standortbezogene UVP-Vorpriifüng auf 
cier ersten Stufe hat ergeben, dass sich 
im weiteren Umkreis der zu errichtenden 
Anlagen gesetzlich geschützte Bi otope 
befinden (Stadtbiotopkartierung 2019). 
Eine Auswirkung auf diese Biotope ist 
nicht zu erwarten. 

Im Verfahren wurden seitens des Klima- 
und Umweltamtes der Stadt Bamberg 
die Sachgebiete fachlicher Naturschutz, 
Bodenschutz, Immissionsschutz und Ab-
fallwirtschaft als Fachstellen beteiligt. 

Die. durchgeführte Vorprüfung des Ein-
zelfalles stellt ·eine überschlägige Priifung 
mit begrenzter Prüfungstiefe dar, die auf 
die Einschätzung gerichtet war, ob nach 
Auffassung der zuständigen Behörde 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen zu besorgen sind. Bei der Vorprüfung 

war auch zu berücksichtigen, inwie weit 
Umweltauswirkungen durch die vom 
Antragsteller vorgesehenen Vermei dungs- 
und Minderungsmaßnahmen offensicht-
lich ausgeschlossen werden. Grundlage 
der Vorprüfung waren die in der Anlage 
3 des UVPG-Gesetzes auf geführten Nut-
zungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien. 

Es konnten seitens der beteiligten Fach-
stellen keine Anhaltpunkte für erhebliche 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und Landschaft festgestellt 
werden. 

Ergebnis  
Die Stadt Bamberg - Klima- und Umwelt-
amt - kommt als zuständige Genehmi-
gungsbehörde unter Beachtung sämt-
licher Stellungnahmen der beteiligten 
Fach stellen im Ergebnis der o.g. Vorprü-
fung zur Feststellung, dass die Schutz-
güter des § 2 Abs. 1 UVPG nicht, bzw. 
derart geringfügig betroffen sind, dass 
keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen auf diese zu erwarten sind. 
Es ist daher keine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Diese Entschei-
dung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 
1 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gege-
ben. Die Feststellung ist nicht selbständig 
anfechtbar.

Bamberg, 30.11.2023 
Klima- und Umweltamt

Tobias .Schenk
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Satzung zur Änderung der Satzung für die Städtische Musikschule Bamberg 
(Musikschulsatzung) vom 5. Dezember 2023

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund der Art. 
23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 
2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. 
S. 385, 586) geändert worden ist, folgende
Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Städtische Musikschule 
Bamberg vom 5. April 2019 (Rathaus Jour-
nal – Amtsblatt der Stadt Bamberg – vom 
12.04.2019 Nr. 7), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 14. September 2022 (Amts-
blatt der Stadt Bamberg – vom 23.09.2022 
Nr. 17), wird wie folgt geändert:

§ 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12
Kuratorium

(1) Für die Angelegenheiten der städtischen
Musikschule wird ein Kuratorium gebildet.
Die Mitglieder des Kuratoriums werden
vom Stadtrat jeweils auf die Dauer von 3
Jahren berufen. Die Mitglieder haben Sitz
und Stimme.

(2) Den Vorsitz hat die jeweilige Kulturrefe-

rentin / der jeweilige Kulturreferent der 
Stadt Bamberg. Dem Vorsitzenden bzw. 
Stellvertreter obliegt die Einberufung und 
Leitung der Kuratoriumssitzung.

(3) Dem Kuratorium gehören an:
- die Leitung des Kulturreferats der Stadt
Bamberg
- je ein Vertreter / eine Vertreterin der
im Stadtrat vertretenen Fraktionen, Aus-
schussgemeinschaften und Wählergrup-
pierungen, soweit sie über einen Sitz in
den Senaten oder gesetzlich vorgeschrie-
benen Ausschüssen verfügen.
- die Leitung der Musikschule
- der / die Vorsitzende des Fördervereins
Städtische Musikschule Bamberg e.V.
- zwei Vertreter / Vertreterinnen der Mu-
sikschullehrkräfte
- zwei Vertreter / Vertreterinnen der El-
ternschaft
- zwei Vertreter / Vertreterinnen der Schü-
lerschaft

Die Leitung der Musikschule unterstützt 
den Stadtrat bei der Berufung von Vertre-
tern für das Kuratorium durch Unterbrei-
tung geeigneter Vorschläge.

(4) Die Mitglieder des Kuratoriums erhalten
Sitzungsgelder in der gleichen Höhe wie
die Mitglieder des Stadtrates.

(5) Das Kuratorium berät die Leitung der Mu-
sikschule in allen die Musikschule betref-
fenden Angelegenheiten. Themen können
beispielsweise sein:
a) Finanzierung/Budget
b) Gebühren: Ermäßigungen, Zuschläge,

Erhöhungen (Höhe und Turnus)
c) Unterrichtsangebot, Stadtteilversor-

gung, Kooperationen
d) Veranstaltungen, Projekte und Reisen

(z.B. in Partnerstädte)

(6) Das Kuratorium kann sich bei Bedarf eine
Geschäftsordnung geben.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Bamberg, 05.12.2023
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister 

BEKANNTMACHUNG 
Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen
Parlament in der Bundesrepublik Deutschland

Am Sonntag, 09. Juni 2024 findet die Wahl 
der Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments aus der Bundesrepublik Deutschland 
statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teil-
nehmen, wenn Sie am Wahltag 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
besitzen,

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der

Bundesrepublik Deutschland oder in den 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union¹ eine Wohnung innehaben oder 
sich mindestens seit dieser Zeit sonst 
gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimo-
natsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten 
angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland
noch in dem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, dessen Staatsangehörigkeit

Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen 
sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundes-
republik Deutschland eingetragen sind.
Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf
Antrag. Der Antrag ist auf einem
Formblatt zu stellen; er soll bald
nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden.
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Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 
2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zu-
ständigen Gemeindebehörde
eingeht, kann nicht mehr entsprochen 
werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahl-
ordnung).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages 
bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder 
einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetra-
gen worden, so ist ein erneuter Antrag 
nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt 
dann von Amts wegen, sofern die sons-
tigen wahlrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis 
zum oben angegebenen 21. Tag vor der 
Wahl  gegenüber der zuständigen Ge-
meindebehörde auf einem Formblatt 
beantragen, nicht im Wählerverzeichnis 
geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für 
alle künftigen Wahlen zum Europäischen 
Parlament, bis Sie erneut einen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 
1994) in ein Wählverzeichnis in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnahme 
an der Wahl einen erneuten Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stel-
len. Nach einem Wegzug in das Ausland 
und erneutem Zuzug in die Bundesrepu-
blik Deutschland ist ein erneuter Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie in-
formierende Merkblätter können bei den 
Gemeindebehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. 
Voraussetzung, dass Sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-

staates der Europäischen Union besitzen,
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland

noch in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, dem Sie angehören, von
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen 
ist eine Versicherung an Eides statt abzuge-
ben über das Vorliegen der oben genannten 
Voraussetzungen für die aktive oder passive 
Wahlteilnahme.

Bamberg, 30.11.2023 

Andreas Starke 
Stadtwahlleiter

 ¹Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nord-
irland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 
50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwen-
dung mehr finden.

BEKANNTMACHUNG 
Planfeststellung für das Vorhaben Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 
8.1) ABS Nürnberg - Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt Bamberg (PFA 22); 
Bahn-km 56,165 bis Bahn-km 62,373 der Strecke 5900 Nürnberg Hbf – Bam-
berg und Bahn-km 0,000 bis Bahn-km 2,408 der Strecke 5100 Bamberg - Hof 
im Bereich der Städte Bamberg und Hallstadt und der Gemeinde Strullendorf;

3. Planänderung gemäß § 73 Abs. 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
und
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG in der vor dem
15.12.2006 geltenden Fassung)

Wiederholung der Auslegung und er
neute Einwendungsfrist 

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstel-
le Nürnberg, hat die Weiterführung des 
Anhörungs-verfahrens zur 3. Planänderung 
nach § 73 Abs. 8 VwVfG für den Planfest-
stellungsabschnitt Bamberg (PFA 22), Bahn-
km 56,165 bis Bahn-km 62,373 (Strecke 
5900 Nürnberg Hbf - Bamberg) und von 
Bahn-km 0,000 bis Bahn-km 2,408 (Strecke 

5100 Bamberg – Hof) im Bereich der Städte 
Bamberg und Hallstadt und der Gemeinde 
Strullendorf veranlasst.
Das Planfeststellungsverfahren für den Aus-
bau der Strecke zwischen Strullendorf und 
Hallstadt ist bereits im Jahr 1994 eingeleitet 
worden. Ein Planfeststellungsbeschluss für 
den Streckenausbau im Planfeststellungsab-
schnitt 22 wurde bisher nicht erlassen.

Im Jahr 1996 wurde die Planfeststellung mit 

dem 1. Planänderungsverfahren fortgesetzt. 
Inhalt dieses Verfahrens waren die im Zuge 
des Erörterungsverfahrens entstandenen 
Änderungsbedarfe. Für das 1. Planände-
rungsverfahren wurde kein Planfeststellungs-
beschluss erlassen.

Im Jahr 1998 wurde die Planfeststellung mit 
dem 2. Planänderungsverfahren fortgesetzt. 
Inhalt dieses Verfahrens waren die im Zuge 
des Erörterungsverfahrens entstandenen Än-

AMTSBLATT Nr. 25/2023 15.Dezember 2023
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derungsbedarfe. Auch für das 2. Planände-
rungsverfahren wurde kein Planfeststellungs-
beschluss erlassen.

Für zwischenzeitlich in diesem Abschnitt 
realisierte Einzelmaßnahmen wurde das Bau-
recht auf Grundlage gesonderter Verfahren 
nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) geschaffen.

Mit dem 3. Planänderungsverfahren wird die 
Planfeststellung seit Januar 2021 weiterge-
führt. Inhalt des Verfahrens sind die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie 
technische, gesetzliche, wirtschaftliche und 
räumliche Änderungen im Planfeststellungs-
abschnitt 22.

Gegenstand des aktuellen Verfahrens ist im 
Wesentlichen der ebenerdige viergleisige 
Ausbau durch die Stadt Bamberg. Um die 
Richtungsverkehre zu entflechten und effek-
tiv zu gestalten, wurde der Spurplan ange-
passt. Durch die neue Spurplananpassung 
sind Geschwindigkeiten für die Schnellfahr-
gleise bis zu 230 km/h möglich. Ferner wur-
den wesentliche Änderungen berücksichtigt, 
wie die Reduzierung der Gleisabstände im 
Bereich des Hauptsmoorwaldes, ein neuer 
Haltepunkt Bamberg Süd, die Verlegung der 
Ladestraße zur Abstellanlage Nordost, die 
Verlegung der bestehenden Abstellanlagen 
des Schienenpersonenverkehrs zu der Abstel-
lanlage Nordost sowie der Entfall der bisher 
geplanten vier Abstellgleise im Gleisdreieck, 
die Verlängerung der Gütergleise auf bis zu 
740 m Nutzlänge, die Verlegung der Lokab-
stellgleise, die Verlegung des Bahnsteigs am 
heutigen Gleis 1, die veränderte Lage und 
Ausgestaltung des Verbindungsgleises als 
Kreuzungsbauwerk am Bahnhofsnordkopf, 
der Neubau des Hafengleises mit Elektrifizie-
rung, die Verschiebung der Eisenbahnüber-
führung (EÜ) Nürnberger Straße / Geisfelder 
Straße in den Kreuzungsbereich Hedwigstra-
ße / Theresienstraße sowie die Anpassung 
der Gleisentwässerung mit Versickerung über 
belebte Bodenzone in Versickerbecken und 
Seitengräben außerhalb des Wasserschutzge-
bietes. Einzelheiten sind aus den geänderten 
Planunterlagen ersichtlich. 

Nach der Übergangsvorschrift des § 74 Abs. 
11 UVPG gilt für das vorliegende Planände-
rungsverfahren das UVPG in der Fassung des 
Gesetzes, die vor dem 15. Dezember 2006 
galt, da das Verfahren nach § 4 UVPG, das 
der Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben dient, bereits in den 1990er Jahren 
und damit vor dem 25. Juni 2005 begonnen 
worden ist. Für das beantragte Vorhaben 
besteht die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 3b UVPG i. V. m. Nr. 14.7 der Anlage 1
zum UVPG, da das Vorhaben den Bau eines
Schienenweges von Eisenbahnen mit den da-
zugehörenden Betriebsanlagen beinhaltet.

Die Öffentlichkeit ist daher gemäß § 9 Abs. 1 
UVP (in der vor dem 15.12.2006 geltenden 
Fassung) zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf der Grundlage der ausgeleg-
ten Unterlagen nach § 6 UVPG anzuhören.
Die Planunterlagen zum 3. Planänderungs-
verfahren enthalten u.a. einen Erläute-
rungsbericht, ein Bauwerksverzeichnis, 
Übersichts- und Lagepläne, Grunderwerb-
spläne und -verzeichnis, Höhenpläne und 
Regelquerschnitte zu Straßen und Wegen, 
Regelquerschnitte und Querprofile zur Bahn-
trasse, Unterlagen zu Ingenieurbauwerken, 
Hydrotechnische Berechnung, Querschnitte 
und einen Systemplan. 
Die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens gemäß § 6 UVPG enthalten u.a.

- die Umweltverträglichkeitsstudie ein-
schließlich des Erläuterungsberichts und
Plänen zu den Konfliktschwerpunkten in
den Planunterlagen Nr. 11,

- den Landschaftspflegerischen Begleitplan
einschließlich des Erläuterungsberichts,
des Bestands- und Konfliktplans sowie des
Maßnahmenplans in der Planunterlage
12,

- den Artenschutzfachbeitrag in der Plan-
unterlage 13,

- die Natura 2000 – Vorprüfung in der Pla-
nunterlage 14,

- die schall- und erschütterungstechnischen
Untersuchungen / Elektromagnetische
Felder einschließlich des Erläuterungsbe-
richts, Berechnungen der Schallemmis-
sionspegel, Variantenuntersuchungen,
Ergebnistabellen, Liste der auf passiven
Schallschutz anspruchsberechtigten
Gebäude, Übersicht Lärmschutzwände,
Lagepläne zum Schallschutz und zum
Erschütterungsschutz, Berechnungen der
Erschütterungsimmissionen, Untersu-
chung zur Umsetzung der 26. BImSchV
für die Oberleitungsanlage usw. in der
Planunterlage Nr. 15,

- die Unterlagen zum Baugrund, Geologie
und Hydrogeologie, einschließlich des
Erläuterungsberichts und der dazugehö-
rigen Wasserrechtlichen Tatbestände und
Lagepläne, Wasserrechtlicher Fachbeitrag
in der Planunterlage Nr. 16,

- die Unterlagen zur Entwässerung und
wassertechnische Unterlagen einschließ-
lich des Erläuterungsberichts, der KOSTRA
DWD 2010, Entwässerung Ingenieurbau-
werke, Hydrotechnische Berechnungen,
Lagepläne und Systemplan in der Planun-
terlage Nr. 17,

- die Lagepläne zur Baustellenerschließung
und Transportwege in der Planunterlage
Nr. 18,

- die Unterlagen zu Hochbauten, wie
Schaltposten und Standort GSM-R in der
Planunterlage Nr. 19,

- die Unterlagen zu Brandschutzkonzepten
in der Planunterlage Nr. 20,

- die Kabel- und Leitungspläne in der Plan-

unterlage Nr. 21 und
- einen abschließenden Variantenvergleich

in der Planunterlage Nr. 22.

Das Vorhaben soll regelmäßig auf Grundstü-
cken verwirklicht werden, die nicht im Eigen-
tum der DB Netz AG stehen. Für das Vorha-
ben einschließlich der landespflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Städten Bamberg und 
Hallstadt sowie in der Gemeinde Strullendorf 
beansprucht werden.

Insoweit enthalten die Antragsunterlagen ein 
Grunderwerbsverzeichnis mit dazugehörigen 
Grunderwerbsplänen, denen entnommen 
werden kann, welche Flächen dauernd ding-
lich gesichert oder vorübergehend in An-
spruch genommen werden sollen.
Die Planunterlagen zum 3. Planänderungs-
verfahren mit Zeichnungen, Lageplänen, 
Erläuterungen haben gemäß § 73 Abs. 2, 
Abs. 3 Satz 1 VwVfG bereits vom 11. Sep-
tember 2023 bis 10. Oktober 2023 in den 
Städten Bamberg und Hallstadt sowie der 
Gemeinde Strullendorf zur allgemeinen An-
sicht ausgelegen. Nach dem Ende der Aus-
legungsfrist ist zufällig bekannt geworden, 
dass die zusätzlich zu der Auslegung auf der 
Internetseite der Regierung von Oberfranken 
veröffentlichten Planunterlagen zum Teil un-
vollständig oder sonst fehlerhaft waren und 
insoweit von den ausgelegten Unterlagen 
abgewichen haben.

Die genannten Planunterlagen zum 3. 
Planänderungsverfahren mit Zeichnungen, 
Lageplänen, Erläuterungen werden deshalb 
in der Zeit

von Montag, 08. Januar 2024, bis 
einschließlich Mittwoch, 07. Februar 
2024,

in der Stadt Bamberg, Baureferat, Zimmer 
1 (Anmeldung) und Pavillon (Auslegung), 
Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg, 
während der Dienststunden, Montag - Don-
nerstag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und 
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, unver-
ändert nochmals zur allgemeinen Einsicht 
ausgelegt.

Zusätzlich werden die Planunterlagen wäh-
rend dieser Zeit nunmehr berichtigt auf der 
Internetseite der Regierung von Oberfranken 
unter der Adresse
https://www.reg-ofr.de/pfa22weiter
veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt die-
ser Bekanntmachung wiedergegeben. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann vom 08. Januar 
2024 bis einschließlich 21. Februar 
2024 bei der Stadt Bamberg oder bei der 
Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 
20, 95444 Bayreuth, Zimmer K 249, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
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Niederschrift erheben. Schriftliche Einwen-
dungen können auch elektronisch mit einfa-
cher E-Mail unter der Adresse 
Einwendungen-PFA-22@reg-ofr.bayern.de
erhoben werden.

Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. 

Die bereits während der genannten 
Auslegung ab 10. September 2023 bis 
zum Ende der Einwendungsfrist am 
24. Oktober 2023 erhobenen Einwen
dungen bleiben weiter wirksam und
müssen nicht erneut erhoben werden.

Einwendungsführer erhalten auf ihre Ein-
wendungen keine Eingangsbestätigung oder 
schriftliche Erwiderung im laufenden Plan-
feststellungsverfahren.

Gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG sind Ein-
wendungen und gemäß § 73 Abs. 4 Satz 
5 und 6 VwVfG auch Stellungnahmen von 
Vereinigungen, welche auf Grund einer 
Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen diesen 
Planfeststellungsbeschluss einzulegen, die 
nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben 
werden und die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 
Dieser Einwendungsausschluss gilt für dieses 
Vorhaben, für das eine Pflicht zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht, nur für das 
Planfeststellungsverfahren.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Un-
terzeichner, der darin mit seinem Namen, 
seinem Beruf und seiner Anschrift als Ver-
treter bezeichnet ist, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein, vgl. § 17 Abs. 1 VwVfG. Gleichförmige 
Eingaben, die die Angaben nach § 17 Abs. 
1 Satz 1 VwVfG nicht deutlich sichtbar und 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten oder dem Erfordernis des § 
17 Abs. 1 Satz 2 VwVfG nicht entsprechen, 
können unberücksichtigt bleiben.

Diese ortsübliche Bekanntmachung dient 
auch der Benachrichtigung der Vereinigun-
gen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen diesen Planfeststellungsbe-
schluss einzulegen, von der Auslegung des 
Plans (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG i. V. m. § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG).
Die Anhörungsbehörde kann gemäß § 18a 
Nr. 1 AEG auf eine Erörterung im Sinne des 

§ 73 Abs. 6 VwVfG und des § 18 Abs. 1 Satz
4 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung verzichten. Findet ein Erörte-
rungstermin statt, ist er mindestens eine Wo-
che vorher ortsüblich bekannt zu machen.
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und
diejenigen, die Einwendungen erhoben oder
Stellungnahmen abgegeben haben bzw. bei
gleichförmigen Eingaben der Vertreter, sind
von dem Erörterungstermin zu benachrich-
tigen. Sind außer der Benachrichtigung der
Behörden und des Trägers des Vorhabens
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können diese Benachrichtigungen
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass abweichend von
§ 73 Abs. 6 Satz 2 VwVfG der Erörterungs-
termin im Regierungsamtsblatt der Regie-
rung von Oberfranken und außerdem in
örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht
wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in
dem sich das Vorhaben voraussichtlich aus-
wirken wird; maßgebend für die Frist nach
Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtlichen
Veröffentlichungsblatt. Im Übrigen gelten
für die Erörterung die Vorschriften über
die mündliche Verhandlung im förmlichen
Verwaltungsverfahren (§ 67 Abs. 1 Satz 3,
Abs. 2 Nr. 1 und 4 und Abs. 3, § 68 VwVfG)
entsprechend.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
im Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren 
ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet. Der Erörterungs-termin ist nicht 
öffentlich.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.

Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in 
dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren be-
handelt.

Über die Einwendungen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die 
Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses 
an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen. 

Seit Beginn der Auslegung der Planunterla-
gen im Jahr 1994 bzw. von dem Zeitpunkt, 

an dem den Betroffenen Gelegenheit gege-
ben wurde, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 
3 VwVfG), gelten die Beschränkungen des § 
19 AEG (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht).

Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird dar-
auf hingewiesen,
- dass die Anhörung zu den ausgelegten

Planunterlagen auch die Einbeziehung
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1
UVPG ist.

- dass die für das Verfahren zuständige Be-
hörde und die für die Entscheidung über
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige
Behörde das Eisenbahn-Bundesamt, Eil-
gutstraße 2, 90443 Nürnberg, ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens
durch Planfeststellungsbeschluss entschie-
den werden wird,

- als Bestandteil der Planunterlagen eine
Umweltstudie vorgelegt wurde,

- dass die ausgelegten Planunterlagen alle
entscheidungserheblichen Unterlagen zu
den Umweltauswirkungen umfassen. Eine
allgemein verständliche, nichttechnische
Zusammenfassung dieser Unterlagen ist
enthalten.

Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 
anwendbaren neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) wird darauf hin-
gewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungs-
verfahren die von Einwendern erhobenen 
Einwendungen und darin mitgeteilten perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich für das 
Planfeststellungsverfahren erhoben, gespei-
chert und verarbeitet werden. 
Diese persönlichen Daten werden benötigt, 
um den Umfang der Betroffenheit des Ein-
wenders beurteilen zu können. Die Daten 
können an den Vorhabenträger und seine 
mitarbeitenden Büros zur Auswertung der 
Stellungnahmen weitergereicht werden. 
Insoweit handelt es sich um eine erforder-
liche und somit rechtmäßige Verarbeitung 
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art.6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die 
Vorhabenträgerin als auch ihre Beauftragten 
sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.

Im Auftrag
STADT BAMBERG
15.12.2023
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AUFGEBOT
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Bamberg in Bamberg

Nr. 3973340064
Anna Weisensee

ist zu Verlust gegangen. Es wird hiermit aufgeboten.

Der/die Inhaber des Sparkassenbuches wird/werden aufgefordert, unter Vorlage der 
Sparurkunde seine/ihre Rechte binnen einer Frist von drei Monaten, von heute an ge-
rechnet, bei der Sparkasse Bamberg oder deren Geschäftsstellen anzumelden; andern-
falls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Bamberg, den 23.11.2023
Sparkasse Bamberg
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